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Neues helvetisches Tagblatt.
l Fortsetzung des schweitzertschen Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

- >

Band I. N. ci. Bern, it. Sept. i?99. (2Z. Fruktid. VI!.)

Vol lzieh ungs - Direktorium.
Das Vollzichungsdirektorium 4>er hclv. einen und

untheilbaren Republik, nach genauer Prüfung der
Verteidigungsschrift des B. Ott, Aufseher der
Nationalwaldungcn, der beauftragt wurde, einigen
Verkaufen von Nationalgütern im Cant. Solorhurn
vorzustehen und der die darüber geführten Verbal-
Prozesse mit allen einschlägigen Schriften zur Un-
terstützung seiner Rechtfertigung vorgelegt hat —

In Erwägung, daß der B> Ott sich durch seine
Rechtfertigung von den Beschuldigungen, die ge-
gen ihn gemacht und durch das gcsezgebende Corps
dem Direktorium mitgetheilt worden sind, ganzlich
befreit hat;

In Erwägung, daß bei der Prüfung derselben
keine Spur cntdekt worden, die das Betragen des
B. Ott in Zweifel oder Verdacht ziehen konnte,
daß er vielmehr alle Mittel, die in seiner Gewalt
stunden, angewandt habe, um das Interesse der
Nation zu besorgen, wobei er genau den Zweck
seiner Vollmachten und die Absichten seiner In-
sirukrionen erreicht aber wobei manche Intrigue
und heimliche Kunstgriffe anderer sehr strafbarer
Personen entdekt wurden;

In weiterer Erwägung endlich, daß B. Reibclt,
der weder Vollmachren noch Instruktionen vom
Vollziehungsdircktorium erhalten hat, sehr unrecht-
maßig in der gegen den B. Ott geführten Anklage
mitbegriffen wurde;

Nach Anhörung seines Finanzministers,

beschließt:
1. Das Betragen des B. Ott, als Regiernngs-

«omnussar beauftragt den Verkauf einiger Natio-
nalgu er un Cant. Eoloth rn zu besorg.», ist voll-
kommen richtig befunden worden.

2. Die Vertheidigungsschrift d s B. Ott soll
vem gesezHebenden Corps unter Beifügung des
genwartigen Beschlusses mitgetheilt werden.
<- -

Vollzichungsdirektorium wird Kraft
seines Beschlusses vom 24, August diejenigen Bür-
Her gerichtlich verfolgen, welche beschuldigt wore

den, dem Verkaufe der Nationalgüter Hinderniße
eutgegengesezt zu haben.

4. Gegenwärtiger Beschluß soll in das Eesez,
bulletin cingerükk werden.

Geben in Bern den 4. Sept. 1799.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
M 0 u s s 0 n.

Dem Original gleichlautend,
Bern, den 4. Sept. 1799.

Der General - Sekretär,
Mousson.

Gesezg ebun g.

S c n a t, s. Sept.
Präsident: Schneider.

Ban, im Namen einer Commission, legt über
den, die Haltung der Urvcrsammluugcn betreffenden
Beschluß, folgenden Bericht vor:

Ein Reglement von 6o Artikeln über die For-
mation und den Gang einer Urversammlnng, scheint
für den die Einfachheit liebenden Schweizer, der
jeden Tag, den er seiner harten Arbeit entziehen und
auf volitische Angelegenheiten verwenden muß, be-
reuet, zu wcitschichcig.

Betrachtet mau aber den Stoss zu Zweifeln,
Verwirrungen und Zänkereien, so in mehren-
theils noch ungeübten Urverfainmlungen, eine will-
kührliche Äahioperat on geben kann, woftrn dieselbe
nicht gleichsam am Gängelband von einem Punkt
zum andern geleitet wird, so kann man sich nicht
bergen, daß zu Erhaltung von Ruhe und Ordnung
ein, Fuß für Fuß alle verfthdaren Schr-tte bestim-
mcades Reg ilatif allerdings nothwendig ftp.

Im Senat wie im grossen Rath dürfte wohl
auch einigen Mitgliedern das öffentliche Stimmen-
mehr besser gefallen als das geheime.

Auch die Commission wücdt von dem Grundsatz aus?
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